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Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht:
BImA-Nummer1:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

Vergabenummer Leistung

Anlagen2, die Vertragsbestandteil werden
 Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor-

derten Angaben und Erklärungen
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
217 COVID-19-bedingte-Mehrkosten
224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
233 Nachunternehmerleistungen
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

Nebenangebot(e)
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

Anlagen2, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
124 Eigenerklärung zur Eignung

Einheitliche Europäische Eigenerklärung
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

1 nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen
erhalten hat
2 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

Cham
2020-09-09

Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH 09971 / 4003 8280

Rädlinger Allee 1 09971 / 4003 9700
93413 Cham paul.kreuter@raedlinger.com

DE262914426
HRB 11233

Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen
Regensburg

im Osten des Landkreises München
Räterstr. 26
85551 Kirchheim bei München

74943 GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

LV 103.01 Rohbauarbeiten Gymnasium
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß
Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer

Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem.
Instandhaltungsvertrag3  beträgt einschl. Umsatzsteuer

  Euro*

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-
summe für Haupt- und alle Nebenangebote4 sowie auf
die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grund-
lage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung
zu bilden sind.

%

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen  Teil B

6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifi-ka-
tionsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:

  Name: PQ_Nummer:
  Name: PQ_Nummer:
  Name: PQ_Nummer:
  Name: PQ_Nummer:
  Name: PQ_Nummer:

 Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen  KMU - (< 250 Beschäftigte und  50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. 43 Mio Jahresbilanzsumme).5

7 Ich/Wir erkläre(n), dass
ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).
ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeich-
nis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb aus-
führen werde(n).

8 Ich/Wir erkläre(n), dass
ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).
mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An-
gebotes sind.
ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den

 § 3

übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibun
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

3 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.
4 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot
5 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

Josef Rädlinger Bauunternehmen, Cham 010.05350
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Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

am  .
spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW  ,spätestens am letzten Werktag dieser KW.
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab-
satz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberührt.
nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am  .
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs-
beginn.
in der KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW.
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder

der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
 (ohne Umsatzsteuer)

Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be-
träge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-
zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun-
gen entspricht.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-
fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis-
tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die
Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf Tage

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit
für die Vertragserfüllung in Höhe von ____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer,
ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt ____ Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar für
- die Vertragserfüllung das Formblatt
- die Mängelansprüche das Formblatt
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
-/ Voraus-

7 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen.

8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9  frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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10.1 Pläne und sonstige Arbeitsunterlagen - Leistungen des Auftraggebers -
Die freigegebenen Pläne und sonstige Arbeitsunterlagen werden durch den Planer, bzw. die Bauleitung an den Auf-
tragnehmer nur einfach als Kopie, sowie bei Bedarf in digitaler Form übergeben. Mehrfertigungen müssen selbst an-
gefertigt werden oder sind dem Übergeber zu bezahlen. Die Fristen für die Übergabe der Planunterlagen werden mit der
Auftragsvergabe gemeinsam festgelegt.

Projektraum
Der AG stellt für das Bauvorhaben unentgeltlich einen Projektraum bereit. Der Austausch aller projektrelevanten
Dokumente (wie z.B. Protokolle, Pläne) erfolgt ausschließlich über den Projektraum. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich, diesen zu nutzen. Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt im Fall einer Auftragserteilung umgehend.
Die freigegebenen Ausführungspläne werden vom Auftraggeber über einen Projektraum (PPM-Server), digital als ,pdf-
und .dwg/.dxf-Datei zur Verfügung gestellt und müssen vom Auftragnehmer eigenständig heruntergeladen, bzw.
kostenpflichtig gedruckt werden. Die Übermittlung von Papierkopien erfolgt 1fach. Weitere Planunterlagen sind durch
den Auftragnehmer eigenständig zu veranlassen. Maßgeblich für den Übergabezeitpunkt von Dokumenten und
Planunterlagen ist der Upload in den Projektraum.

10.2 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Leistungen des Auftragnehmers -
Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausführung die notwendigen Ausführungszeichnungen zu erstellen und 3fach
als Lichtpause sowie digital dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen
und Unterlagen normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN-A-Format zu fertigen. Das größte
zulässige Format ist DIN A 0 herzustellen.

10.3 Ausführungsbedingungen
Ohne dass dies gesondert in den Leistungsbeschreibungen erwähnt wird, gehören auch folgende Leistungen zum
Vertragsumfang des Auftragnehmers, ohne dass dieser hierfür eine besondere Vergütung erhält:

- Die Einholung ggf. erforderlicher öffentlich-rechtlicher Genehmigungen, außer der Baugenehmigung,
soweit diese zur Ausführung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind,

- Die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für die Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes
sowie privater Flächen, die nicht zum Baugrundstück zählen.

- Durch die Nutzung beschädigtes Fremdeigentum wird vom Auftragnehmer in direkter Abstimmung mit dem
Geschädigten wiederhergestellt. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Forderungen frei, die
Dritte gegen den Auftraggeber aufgrund von Handlungen des Auftragnehmers erheben.

10.4 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf möglicherweise auftretende Behinderungen rechtzeitig und
auch bei offenkundigen Behinderungen unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Eventuelle Ansprüche des Auftragnehmers
bleiben hiervon unberührt. Die Behinderungsanzeige hat Angaben über Ort, Datum, Uhrzeit, Art der ausgeführten Arbeit,
Dauer der Behinderung, betroffene Arbeitskräfte mit Namen und Berufsgruppe sowie Maschinen und Geräte zu
enthalten. Können die betroffenen Arbeitskräfte, Maschinen und Geräte an anderer Stelle beschäftigt werden, so gilt dies
nicht als Behinderung.

Behinderungsanzeigen bedürfen auch dann der Schriftform, wenn die Behinderung offenkundig ist. Eintragungen in das
Bautagebuch ersetzen die Behinderungsanzeige nicht.

Weiterhin kann die sich ausbreitende Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Bauabläufe haben. Zum
vertragsrechtlichen Umgang mit Bauablaufstörungen werden die mit Erlass des BMI BW I 7  70406/21#1 vom
23.03.2020 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen auf den abzuschließenden Vertrag
entsprechend angewendet.

10.5 Örtliche Bauüberwachung
Die Objektüberwachung ist bevollmächtigt, den Auftraggeber bei den Belangen der örtlichen Baudurchführung zu ver-
treten. Zu Änderungen und Ergänzungen des Vertrages ist sie nicht bevollmächtigt.

Die Objektüberwachung ist nicht bevollmächtigt

- zur Entgegennahme von Behinderungsanzeigen;
- zur Entgegennahme von Vorbehaltserklärungen gegen die Schlusszahlung.

10.6 Bedenken
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ausführungsunterlagen und Pläne im Hinblick auf seine Gewährleistung sofort
nach Erhalt eigenverantwortlich zu überprüfen. Eventuelle Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung muss der
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Auftragnehmer vor Ausführung schriftlich anzeigen. Er hat im Einvernehmen mit dem Auftraggeber die Vorausset -
zungen zu schaffen, die es ihm ermöglichen, die volle Verantwortung für seine Leistungen zu übernehmen. Bei Un-
klarheiten über die Ausführung ist sofort mit Architekten, Fachplaner oder Objektüberwachung Rücksprache zu neh -
men. Treten Bedenken vorgenannter Art während der Durchführung der Arbeiten auf, so sind diese nicht nur schriftlich
mitzuteilen, sondern die in Frage kommenden Arbeiten sind sofort einzustellen, bis eine Einigung über die
Weiterführung erzielt wird. Die Haftung des Auftragnehmers wird durch die Zustimmung des Auftraggebers nicht
eingeschränkt. Der Auftragnehmer hat für sämtliche Kosten aufzukommen, die durch nicht berechtigte Bedenken
entstehen.

10.7 Bauleiter / Fachpersonal
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem, der deutschen Sprache
mächtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen gemäß BayBO,
Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaften überwacht und
entsprechende Maßnahmen ergreift. Darüber hinaus ist der SiGe-Plan zu beachten und den Weisungen des SiGe-
Koordinators Folge zu leisten. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die angrenzenden Flächen, für die
Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der firmeneigene verantwortliche Sicherheitsbeauftragte zu
benennen.

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer schriftlich einen Firmenbauleiter (bevollmächtigter Vertreter) zu
benennen und jeden Personalwechsel in dieser Funktion schriftlich anzuzeigen. Der Firmenbauleiter ist
Ansprechpartner der Bauleitung und verantwortlich für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften im
Fachbereich des Auftragnehmers.

Aussagen des Firmenbauleiters sind für den Auftragnehmer bindend. Er kann sich nicht auf "Handeln ohne
Auftrag" berufen. Der Firmenbauleiter muss täglich auf der Baustelle anwesend sein und hat an den
Baustellenbesprechungen teilzunehmen.

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Der AN verpflichtet sich ferner dafür zu
sorgen, dass ständig weisungsbefugtes Personal anwesend ist, welches eine fachliche Verständigung in
deutscher Sprache ermöglicht. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der AG berechtigt auf Kosten
des AN einen Dolmetscher hinzuzuziehen.

Der Auftragnehmer ist gehalten, bestens geschultes, und in Ausführung der beschriebenen Leistungen erfahrenes
Personal unter verantwortlicher Aufsicht abzustellen. Der AG ist berechtigt, die Qualifikation und Fertigkeit der
eingesetzten Arbeitskräfte zu beurteilen und erforderlichenfalls den Austausch unqualifizierter oder unerfahrener
Arbeitskräfte zu verlangen. Einem solchen Verlangen ist unverzüglich nachzukommen, dem AG entstehen
dadurch keine zusätzlichen Kosten.

10.8 Baubesprechungen / Koordinationsbesprechungen
Es ist geplant, regelmäßige Koordinationsbesprechungen (in der Hochphase tägliche Koordinationsbesprechungen) mit
den Firmen bzw. Planern durchzuführen. Der Auftragnehmer hat hierzu auf Anforderung den Projektleiter bzw. dessen
kompetenten Vertreter zu entsenden.

Von der Objektüberwachung werden über sämtliche Besprechungen Niederschriften aufgestellt und nur diese haben
Gültigkeit. Eventuelle Einwendungen müssen vom Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Niederschrift
erfolgen (Datum des Poststempels). Nach Ablauf dieser Frist gilt der Inhalt der Niederschrift als vom Auftragnehmer
anerkannt.

10.9 Illegale Beschäftigung von Arbeitskräften
Bei illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften kann der Auftraggeber den Vertrag fristlos kündigen. Weitergehende
Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten.

10.10 Firmenangehörige
Der Auftragnehmer einschließlich seiner Nachunternehmer hat sicherzustellen, dass die jeweils auf der Baustelle
eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehörige ausweisen können. Der Auftraggeber behält sich vor,
durch seine bevollmächtigen Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Maßnahme auf der Baustelle durchzuführen.

10.11 Zusätzliche Sicherheitsbestimmungen (UVV)
Den Weisungen des vom Auftraggeber zu benennenden SIGE-Koordinators und Bauleiters ist Folge zu leisten. Aus-
führungen von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen auf deren Veranlassung sind Nebenleistungen (vgl. VOB/C DIN
18299, Ziff. 4.1.4). Die Verantwortung des Auftragnehmers wird hierdurch nicht eingeschränkt.
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Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan liegt bei der Bauleitung auf und ist mit seinen Aussagen für alle am Bau
beteiligten Firmen und Personen verbindlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass das Gesetz über technische Arbeitsmittel, die
n an-

des Vertrages. Wird diese Regelung nicht beachtet, gilt die Leistung als nicht ordnungsgemäß erfüllt. Schadener-
satzansprüche wegen sich daraus ergebenden Folgen bleiben vorbehalten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den für die Umgebung und den Standort der Baustelle maßgeblichen Immissions-wert
mit den zuständigen Behörden in eigener Verantwortung abzustimmen und mit diesem einvernehmlich festzulegen. Die
Festlegungen sind vor Ausführungsbeginn zu treffen und dem Auftraggeber bekannt zu geben.

Der Auftragnehmer hat bei der Planung der Baustelleneinrichtung und des Gerätes  unabhängig von der Einhaltung der
festgelegten Immissionswerte gemäß aktuell geltender Bestimmungen  die schalltechnisch günstigsten Standorte und
die nach dem Stand der Technik lärmärmsten Bauverfahren und Geräte zu berücksichtigen.

Der Auftragnehmer hat spätestens 10 AT nach Auftragserteilung unaufgefordert die Gefährdungsbeurteilung seiner
Arbeiten vorzulegen. Die Baustellenordnung wird vor Auftragsvergabe bekanntgegeben; sie wird durch Gegenzeichnung
Vertragsbestandteil.

10.12 Baustelleneinrichtung
Auf dem Baugelände können nur bedingt Flächen für die Materiallagerung und Bürocontainer ausgewiesen werden.
Die Einrichtung, Unterhaltung und Beseitigung der Anlagen ist Sache des Auftragnehmers.

Die zur Verfügung stehenden Lagerflächen in der Liegenschaft sind sehr beschränkt und sind im beiliegenden BE-Plan
ausgewiesen. Die im Umkreis der Baustelle vorhandenen privaten Stellflächen von Anwohnern dürfen nicht mit benutzt
werden.

Das Aufstellen von Wohncontainern oder Wohnmöglichkeiten für auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht
gestattet. Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskräften in den Containern außerhalb der Arbeitszeit untersagt.

Die Lager- und Arbeitsplätze des Auftragnehmers sind so einzuplanen, dass für Folgegewerke keine Behinderungen
auftreten können. Lagerflächen müssen grundsätzlich im Rahmen der Baubesprechung mit der örtlichen Bauleitung
abgestimmt und durch diese freigegeben werden. Lagerflächen sind nach Aufforderung durch die Bauleitung unverzüglich
zu räumen. Treten für Folgegewerke Behinderungen auf, die der Auftragnehmer bei der Aufstellung seiner
Baustelleneinrichtung hätte erkennen müssen, so ist das Umsetzen der entsprechenden Teile der Baustelleneinrichtung
durch die Vertragspreise abgegolten. Der Auftragnehmer kann sich in diesem Fall nicht auf eine Absprache mit der
Bauleitung des Bauherrn berufen.

Der Auftragnehmer hat 1 Woche vor Aufnahme der Arbeiten auf der Baustelle mit der örtlichen Bauleitung und den
anderen auf der Baustelle tätigen Auftragnehmern die Baustelleneinrichtung abzustimmen.

10.13 Umlagen
10.13.1 Bauschild

Eigene Firmenschilder des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

10.13.2  Bauwesenversicherung
Der Auftraggeber schließt eine Bauwesenversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm zu erbring-
enden Leistung einschließt. Bei einem Schadensfall wird der Auftragnehmer mit einem Selbstbehalt von ca. 500,-Euro
belastet. Die Beteiligung des Auftragnehmers an der Bauwesensversicherung beträgt 0,2 v.H. der
Bruttoschlussrechnungssumme. Sie wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

10.13.3  Baureinigung und Schuttcontainer
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfälle (Bauschutt, Abbruch- und eigenes
Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschädigungen auf dem Baugrundstück, den umliegenden
Grundstücken sowie den öffentlichen Verkehrswegen grundsätzlich täglich auf eigene Kosten zu beseitigen.
Verpackungsmaterial ist direkt vom Auftragnehmer auf eigene Kosten abzufahren.
Für die tägliche Schutt- und Abfallbeseitigung sind ausschließlich Schuttcontainer des Auftragnehmers zu verwenden.
Wird dies trotz Aufforderung und Fristsetzung durch die Bauleitung unterlassen, ist die Bauleitung berechtigt, eine
Fremdfirma mit der Beseitigung zu beauftragen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des Auftragnehmers.
Bei Gefahr in Verzug kann der Auftraggeber die Verunreinigungen auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen,
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ohne dass es hierzu einer besonderen Ankündigung oder Fristsetzung bedarf. Sind mehrere Auftragnehmer für die
Unterlassung verantwortlich, erfolgt die Kostenumlegung nach billigem Ermessen des Auftraggebers (§ 315 BGB). Die
Kosten werden dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung abgezogen.
Die gesamte Baustelle wird nach Erfordernis jeweils am vorletzten Arbeitstag (Donnerstag) einer Arbeitswoche gereinigt.
Hierfür stellen die Auftragnehmer kostenlos eine entsprechende Anzahl von Arbeitskräften einschließlich Arbeitsmittel
zur Verfügung, soweit ihre Arbeiten zur Verschmutzung der Baustellen beigetragen haben. Über den Einsatz dieser
Arbeitskräfte entscheidet die Objektüberwachung in Abstimmung mit den Fachbauleitern. Kommt ein Auftragnehmer,
trotz erfolgter Abstimmung dieser Obliegenheit nicht nach, wird auf seine Kosten eine Ersatzarbeitskraft beigestellt.

10.13.4  Baustrom / Bauwasser
Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch die Baustelleneinrichtungsfirma errichtet und
unterhalten. Alle übrigen Firmen nutzen die bestehenden Anlagen.
Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt seitens des Bauherrn mit den entsprechenden
Versorgungsunternehmen. Für die Nutzung des vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Baustroms und Bauwassers
werden dem Auftragnehmer pauschal 0,4 v.H. von der geprüften Schlussrechnungssumme abgezogen (entspricht
0,2 v.H. für Baustrom und 0,2 v.H. für Bauwasser).

10.13.5  WC-Einrichtungen
Für die Handwerker steht ein WC-Container über die Dauer der Bauzeit zur Verfügung. Die anfallenden Kosten für
Unterhalt und Reinigung des WC's werden anteilig nach Abrechnungssumme der einzelnen Gewerke umgelegt. Der
WC-Container wird vom Rohbauunternehmer vorgehalten und betrieben. Der AN ist verpflichtet, den Anordnungen des
Rohbauunternehmers insoweit Folge zu leisten. Beschädigungen dieser Einrichtung werden von der
Baustelleneinrichtungsfirma zu Lasten des Schädigenden beseitigt. Der AN hat seine Beschäftigten auf die Einhaltung
der sanitären Hygiene hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, dass Zuwiderhandlungen mit Baustellenverbot
geahndet werden. Für die Nutzung des WC Containers werden jedem Auftragnehmer pauschal 0,1 % von der geprüften
Schlussrechnungssumme (Bruttosumme) abgezogen.

10.14 Übergabebedingungen
Durch den Auftragnehmer sind mit Fertigstellung seiner Leistungen folgende Unterlagen für den Auftraggeber
zusammenzustellen:

- Prüfatteste, Abnahmebescheinigungen etc., von staatlichen und hierfür besonders bestimmten Stellen
insbesondere Abnahmebescheinigungen des TÜV für diejenigen Anlagen, die einer solchen Abnahme
bedürfen

- Revisionspläne/Bestandspläne
- Bedienungs- und Pflegeanleitungen und Handbücher für alle technischen Anlagen
- vertraglich vereinbarte Nachweise über bestimmte Eigenschaften von Baustoffen etc.
- Fachunternehmererklärung

Alle oben genannten Unterlagen sind schriftlich in 3-facher Ausfertigung auszuliefern und der Bauleitung 14 Tage vor
Abnahme zu übergeben. Rechtzeitige und ausreichende Einweisung des Bedienungspersonals des Auftraggebers in die
Bedienung aller technischen Anlagen ist durch den Auftragnehmer zu gewährleisten und gilt als Abnahmevoraussetzung.
Soweit diese Einweisung nicht bis zur Abnahme erfolgt ist, stellt der Auftragnehmer bis zur Einweisung das erforderliche
Personal für die Bedienung der technischen Anlagen selbst.

10.15 Vergütung
Aufwendungen, die aus diesen Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen resultieren, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, es sei denn, dass dies in den Besonderen Vertragsbedingungen gesondert geregelt ist.

Für die Vergütung von im Auftrag nicht vereinbarten Leistungen wird folgendes vereinbart:
Werden ursprünglich nicht vereinbarte Leistungen übertragen, so gelten die Bedingungen des Hauptauftrages, wenn
nicht schriftlich etwas anders vereinbart ist.

Mehr- und/oder Minderleistungen sowie Zusatzleistungen werden nur insoweit berücksichtigt, als sie auf ausdrücklichen
Anordnungen des AG, Plan- und Ausführungsänderungen beruhen. Kosten sind, soweit dies möglich ist, auf der
Grundlage der Vertragspreise zu ermitteln und dem AG vor Ausführung rechtzeitig und unaufgefordert schriftlich mit-
zuteilen.
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Für den Nachweis des Anspruchs auf besondere Vergütung gemäß VOB/B und BVB des Bauvertrages trägt allein der
Auftragnehmer die Beweislast. Dies gilt sowohl für den Nachweis des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen als
auch für den Nachweis der Höhe des Vergütungsanspruches uneingeschränkt.

Ein entsprechendes prüf- und vereinbarungsgemäßes Nachtragsangebot muss daher mindestens folgende Bestandteile
haben:

- Anschreiben mit Verweis auf die vorab erfolgte Anmeldung des Anspruches mit eindeutiger Bezeichnung
der Anspruchsgrundlagen nach §2 VOB/B Abs. 5 bzw. 6

- Vorbemerkung bzw. Beschreibung ggf. über den Leistungstext hinausgehender technischer Sachverhalte
und Leistungsbestandteile.

- Das Leistungsverzeichnis des Nachtragsangebots in der äußeren Form des Hauptangebotes.
- Kalkulation der Nachtragspreise unter Angabe von Material-, Geräte- und Lohnkosten, Mittellohn und

Zuschlagssätzen
- Anlagen wie z.B. Aufmaße, Zeichnungen, Schriftverkehr, Lieferanten- und Produktunterlagen und vor allem

Preisnachweise.
- Eindeutige Identifikation der die Nachtragsleistungen auslösenden, schriftlichen Willenserklärung des AG.

10.16 Abrechnung
Alle Rechnungen sind mit folgender Rechnungsadresse zu versehen:
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München
Räterstr. 26
D-85551 Kirchheim bei München
und über die zuständige Objektüberwachung (Anschrift wird benannt) einzureichen. Der Rechnungseingang bei der
Objektüberwachung gilt als Rechnungseingang beim Auftraggeber.

Die Abrechnung hat auf Grundlage der zur Ausführung freigegebenen Planunterlagen zu erfolgen.

Auf allen Rechnungen ist die Baumaßnahme, Auftragsnummer des Auftraggebers und die Art der Rechnung anzugeben.
Abschlagsrechnungen sind kumulativ abzüglich bereits gestellter Rechnungen zu erstellen. Sie sind fortlaufend zu
nummerieren und haben alle bis zum Stichtag erbrachten Leistungen nach Positionen/Leistungen und Maßnahmen
getrennt und prüfbar auszuführen. Den Abschlagsrechnungen sind grundsätzlich farbig angelegte Abrechnungspläne
beizulegen, aus denen jedes in der Abrechnung verwendete Maß ersichtlich ist. Ggf. sind diese Unterlagen durch
Skizzen, Fotos und Schnitte zu ergänzen. Ebenso sollten die Positionsnummern des LV in den Plänen kenntlich gemacht
werden. In der Aufmaß-Zusammenstellung muss eindeutig ausgewiesen werden, welches Aufmaß der Einzelpositionen
der jeweiligen Abschlagsrechnungen zugeordnet wurde. Mit Zwischensummen ist der Mengenzuwachs je Position und
Abschlagsrechnung zuzuordnen. Vor der Abrechnung hat ein gemeinsames Aufmaß mit der Objektüberwachung zu
erfolgen. Die Umsatzsteuer ist getrennt auszuweisen.

Auf § 16 (1)1. der VOB/B wird in diesem Zusammenhang besonders hingewiesen (Die Leistungen sind durch eine prüfbare
Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss).

Damit die Prüffristen für die Firmenrechnungen eingehalten werden können, ist die Kollaudierung / Evaluierung
sämtlicher Rechnungsunterlagen (Aufmaßblätter, Lieferscheine und sonstige Anlagen) gemeinsam mit der jeweiligen
Fachbauleitung im Vorfeld der Rechnungsstellung anzustreben. Erst nach erfolgter Kollaudierung der Aufmaßblätter darf
die ausführende Firma eine Rechnung aufstellen und diese zur fachtechnischen Prüfung bei der zuständigen
Fachbauleitung einreichen. Die Fachbauleitung hat die Firmen im Rahmen des ersten Einweisungsgesprächs darauf
hinzuweisen.

Zusätzlich zu den Aufmaßblättern ist jeder Firmenrechnung zwecks effizienten Kostencontrollings stets ein SOLL-IST-
Vergleich beizulegen. Demnach ist zu jeder Rechnungsposition sowohl die im Leistungsverzeichnis beschriebene Menge
(SOLL-Menge) als auch die abgerechnete Menge (IST-Menge) auszuweisen. Die Mengen sind mit dem vertraglich
vereinbarten Einheitspreis zu multiplizieren, so dass eine Kostengegenüberstellung von Angebot (SOLL-Kosten) und
ausgeführter Leistung je LV-Position (IST-Kosten) entsteht. Die Abweichungen je LV-Position sind dabei sowohl
betragsmäßig als auch prozentual auszuweisen. Die Fachbauleitung hat die Firmen im Rahmen des ersten
Einweisungsgesprächs darauf hinzuweisen.

Jede Rechnung ist so aufzustellen, dass die Reihenfolge der LV-Positionen eingehalten wird. Sind Nachträge beauftragt,
sind die entsprechenden Nachtrags-Positionen am Ende der Rechnung aufzuführen und dem jeweiligen
Nachtragsangebot zuzuordnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Abrechnungsplänen, oder gemeinsamen Aufmaßen vor Ort, sowie in Bezug zu den LV
Positionen.
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Es sind nur freigegebene Nachträge in die Abschlagszahlungen mit aufzunehmen. Leistungen, die nach Ausführung
nicht mehr nachvollziehbar sind, sind mittels Foto zu dokumentieren. Bei Massenmehrungen größer 10% sind
unaufgefordert entsprechende Erläuterungen vorzulegen.

Vor Schlussrechnung wird mit dem Auftraggeber eine entsprechende Nachtragsvereinbarung (Auflistung der abge-
rechnete LV-Menge, Massenmehrung, Massenminderung und Nachträge) geschlossen und die Auftragssumme neu
vereinbart.

10.17 Frist zur Stellung der prüffähigen Schlussrechnung
Es gilt die VOB in der bei Angebotsabgabe gültigen Fassung!

10.18 Rechnungsabzüge
Bauwesenversicherung 10.13.2
Baureinigung siehe Punkt 10.13.3
Bauwasser / Baustrom siehe Punkt 10.13.4
WC siehe Punkt 10.13.5

10.19 Skonto
Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen, für die die er-
forderlichen Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der prüffähigen Rechnung bei der
im Auftragsschreiben benannten Stelle.

10.20 Abnahme
Unabhängig von der Auftragssumme wird jede Leistung förmlich abgenommen.

Es gehört zu den Pflichten des Auftragnehmers, dass er bei der Abnahme bzw. Inbetriebnahme der Bauleistung auf
Anforderung des Auftraggebers bzw. der örtlichen Objektüberwachung das Bedienungspersonal schult und in die
Funktion, die besonderen Eigenarten und die wirtschaftlichste Betriebsweise der von ihm erstellten Bauleistungen bzw.
Anlagen in ihrer Gesamtheit einweist. Außerdem sind sämtliche Bedienungsunterlagen und -vorschriften für den Betrieb,
die Unterhaltung und die Wartung aller technischen Anlagen und sonstiger wartungsbedürftiger Gebäudeteile zu
übergeben.

10.21 Sicherung von Mindestlohnpflichten
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, allen von ihm oder seinen Nachunternehmern auf der Baustelle eingesetzten Ar-
beitskräften mindestens den gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten.

10.22 Nachunternehmer
Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen an Nachunternehmer zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat
er vorher die schriftliche Zustimmung gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 2 VOB/B einzuholen.
Der Auftraggeber behält sich die Ablehnung eines Nachunternehmers ausdrücklich vor. Der Auftragnehmer muss
sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragene Leistungen nicht weiter vergibt, es sei denn, der
Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.

10.23 Baustoffe/Unbedenklichkeit
Das Bauwerk muss derart ausgeführt werden, dass die Hygiene und die Gesundheit der Bauarbeiter, Schüler und
Personal, insbesondere durch folgende Einwirkungen nicht gefährdet werden:

- Vorhandensein gefährlicher Teilchen oder Gase in der Luft,
- Freisetzen giftiger und geruchsintensiver Gase,
- Emissionen gefährlicher Strahlung,
- Wasser- oder Bodenverunreinigungen bzw. vergiftung,
- Einbau von Gefahrstoffen und solcher Materialien, die mit Gefahrstoffen behaftet sind,
- Feuchtigkeitsansammlung in Bauteilen u. Oberflächen von Bauteilen u. Innenräumen,
- die Verwendung umweltgefährdender Inhaltsstoffe sind dem Bauleiter und Koordinator ,
-
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10.24 Schiedsgutachterverfahren
10.24.1  Außergerichtliche Schiedsgutachterverfahren
10.24.1.1  Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag streben die Parteien eine außergerichtliche und gütliche Einigung an.

10.24.1.2 Besteht Streit über Anspruchsgrund und/oder Anspruchshöhe von Nachtragsleistungen (z. B. geänderte oder zusätzliche
Leistungen, Mehr- und Mindermassen), über Bauzeitveränderungen oder Terminverzüge und ggf. daraus resultierender
terminlicher und/oder finanzieller Ansprüche der Parteien oder über Mängelansprüche des Auftraggebers, wird auf
Antrag einer der Parteien ein außergerichtliches Schiedsgutacherverfahren nach Maßgabe nachfolgender
Bestimmungen durchgeführt.

Die Parteien können die jeweils andere Partei schriftlich dazu auffordern, binnen einer Frist von sieben Werktagen
schriftlich zu erklären, ob die Durchführung eines solchen außergerichtlichen Schiedsgutacherverfahrens gewünscht ist.
Erklärt sich die andere Partei innerhalb vorgenannter Frist hierzu nicht, ist der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten
eröffnet.

10.24.2. Verfahrensordnung für außergerichtliches Schiedsgutacherverfahren
Für die Durchführung eines derartigen Schiedsgutachterverfahrens verpflichten sich die Parteien, sich folgenden
Verfahrensregelungen zu unterwerfen:

10.24.2.1 Die Parteien werden sich auf die Person eines gemeinsam zu beauftragenden Schiedsgutachters verständigen und die
ihm vorzulegenden Fragen gemeinsam abstimmen. Können sich die Parteien nicht innerhalb von einer Woche auf die
Person des Schiedsgutachters einigen, wird auf Antrag einer der Parteien ein öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger von der Industrie- und Handelskammer bestimmt.

10.24.2.2 Die Parteien verpflichten sich, die vom Schiedsgutachter gewünschten Unterlagen, die er zur Klärung der
schiedsgutachterlichen Aufgabenstellung benötigt, diesem unverzüglich, spätestens jedoch binnen zwei Wochen nach
Zugang von dessen Aufforderung sowie kostenlos zu übergeben und die jeweils andere Partei hierüber schriftlich zu
informieren.

10.24.2.3 Die Teilnahme der Parteien an den vom Schiedsgutachter anberaumten Ortsterminen ist freiwillig.

10.24.2.4 Der Schiedsgutachter erstellt über die ihm gestellte Aufgabenstellung ein Gutachten. Die darin vom Schiedsgutachter
getroffenen Feststellungen sind für beide Parteien verbindlich, und zwar sowohl im Hinblick auf Tatsachenfeststellungen,
als auch im Hinblick auf rechtliche Würdigungen im Zusammenhang mit der ihm gegebenen Aufgabenstellung.

10.24.2.5 Nach Erstellung des Gutachtens erhalten die Parteien Gelegenheit, innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang
des Gutachtens zu den Ergebnissen des Schiedsgutachters schriftlich Stellung zu nehmen und beim Schiedsgutacher
die Erstellung eines Zweitgutachtens zu beantragen.

Einwendungen gegen das können nur wegen offenbarer Unbilligkeit gem. § 319 BGB, und ferner nur dann erhoben
werden, wenn sie von derjenigen Partei, die sich hierauf beruft, binnen einer weiteren Frist von einem Monat ab Zugang
des Zweitgutachtens gerichtlich geltend gemacht wird.

10.24.2.6 Beide Parteien haften dem Schiedsgutachter gegenüber wegen der Kosten des Schiedsgutachtens als Gesamt-
schuldner. Über die endgültige Kostenverteilung zwischen den Parteien entscheidet der Schiedsgutachter nach den
Grundsätzen der §§ 91 ff. ZPO im Verhältnis des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Diese Kosten-
entscheidung ist für beide Parteien verbindlich.

10.24.2.7 Werden von den Parteien keine Einwendungen gegen das Erstgutachten innerhalb der in Ziff. 10.22.2.5 Abs. 1 ge-
nannten Frist erhoben, ist das Schiedsgutachterverfahren mit Ablauf der in Ziff. 10.22.2.5 Abs. 1 genannten Frist be-
endet. Wird aufgrund von fristgemäß erhobenen Einwendungen einer oder beider Parteien ein Zweitgutachtens gem.
Ziff. 10.22.2.5 erstellt, endet das Schiedsgutachterverfahren mit Zugang des Zweitgutachtens bei den Parteien.

10.24.3. Ordentlicher Rechtsweg
10.24.3.1. Kann eine außergerichtliche Einigung, auch unter Mithilfe des vorbeschriebenen Schiedsgutachterverfahrens nicht

innerhalb von einem Monat ab Zugang des Zweitgutachtens gem. Ziff. 10.22.2.5 herbeigeführt werden, ist der Rechtsweg
zu den ordentlichen Gerichten eröffnet.

10.24.3.2 Einwendungen gegen das Ergebnis des Schiedsgutachterverfahrens können nur wegen offenbarer Unbilligkeit gem. §
319 BGB erhoben werden. Im Übrigen gilt Ziff. 10.22.2.4.
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10.24.3.3 Sollte ein ordentliches Gericht oder ein Schiedsgericht angerufen werden und trifft dieses eine von den Festlegungen
des Schiedsgutachters abweichende Entscheidung, so ist diese auch für eine evtl. Aufteilung der Kosten des
Schiedsgutachters maßgebend.

10.25 Betriebshaftpflichtversicherung
Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis über wirksames Bestehen einer Betriebshaftpflichtversi -
cherung, einschließlich einer Basisumweltdeckelung für die Zeit der Auftragserfüllung für seinen Betrieb zu erbringen.
Die Deckungssummen müssen pro Schadensfall mindestens betragen:

Euro 2.000.000,- für Personenschäden
Euro 1.000.000,- für sonstige Schäden

Durch die Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber,
der Stiftung Aktion Sonnenschein, nicht eingeschränkt.
Der Nachweis der gültigen Policen muss spätestens bei Auftragserteilung vorgelegt werden. Sollten die Arbeiten über
den Gültigkeitszeitraum der Police hinausgehen, erhält der Auftraggeber unaufgefordert einen Folgenachweis. Erfolgt
ein entsprechender Nachweis trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist nicht, ist der AG berechtigt, die
entsprechenden Versicherungsverträge abzuschließen und die ihm hierdurch entstehenden Kosten von der
nächstfälligen Zahlung abzuziehen.
Vor der Vorlage eines jeweils gültigen Versicherungsnachweises werden Zahlungen des Auftraggebers an den Auf-
tragnehmer nicht fällig.
Der Auftragnehmer tritt hiermit die sich aus dem abzuschließenden Versicherungsvertrag ergebenden Ansprüche si-
cherheitshalber an den Auftraggeber ab, bleibt jedoch, solange er vertragsgemäß erfüllt, zur Geltendmachung aller
Ansprüche im eigenen Namen berechtigt.
Sofern gemäß den Versicherungsbedingungen eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Auftragnehmer hiermit
die Versicherungen unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an den Auftraggeber zu leisten, sofern sie diesem
zustehen.

10.26 Bautagebuch
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu führen und der Bauleitung regelmäßig, mindestens wöchentlich,
im Rahmen der Baubesprechungen, vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in geeigneter Form über den Personal- und Geräteeinsatz,
Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse aktuell zu
berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem
Auftraggeber sind alle Unfälle, Erste Hilfe - Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen.

Das Bautagebuch ist wöchentlich unaufgefordert vorzulegen. In den Berichten sind u.a. aufzunehmen:

- Name der Firma und Baustelle
- fortlaufende Nummerierung
- Datum
- Temperatur um 7.00 Uhr (am), windgeschützte Stelle
- Witterungsverhältnisse
- Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen
- Maschineneinsatz
- ausgeführte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss / Achsen)
- besondere Maßnahmen und Vorkommnisse
- Anweisungen der Objektüberwachung und des SiGe-Koordinators
- Unterschrift des Bauleiters des AN

10.27 Baufristenplan
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den
Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder
bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu
überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich
jeweils digital zu übergeben.
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10.28 Verlängerung der Bauzeit
Bei Verschiebungen von Ausführungsterminen, insbesondere des Beginns der Tätigkeit des Auftragnehmers, die dieser
nicht zu vertreten hat, werden die Parteien neue Vertragsfristen (Beginn-, Zwischen- und Endtermine) unter Be-
rücksichtigung der ursprünglichen Ausführungsfristen vereinbaren. Die Dauer der Ausführungsfristen bleibt in jedem Fall
gleich.

Die Berechnung der Verlängerungs- und Ausführungsfristen im Rahmen einer Behinderung hat nach anerkannten
baubetrieblichen Grundsätzen zu erfolgen und muss auf die tatsächlichen Verzögerungen auf der Baustelle abstellen
und die Verpflichtung des Auftragnehmers zu zumutbaren, nicht jedoch kostenauslösenden Beschleunigungsmaß-
nahmen berücksichtigen.

Für die neuen, angepassten Ausführungsfristen gilt die Vertragsstrafenregelung Nr. 2 der Besonderen Vertragsbe-
dingungen (214.H) entsprechend.

10.29 Schutzmaßnahmen
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen und die ihm zur Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor
Beschädigungen, Verschmutzung, Diebstahl sowie vor Winterschäden und ungünstigen Witterungseinflüssen aller Art
zu schützen. Schutzmaßnahmen sind vom Auftragnehmer laufend auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu
erneuern.

10.30 Koordinierung
Der Auftragnehmer hat seine vertraglichen Leistungen verantwortlich zu koordinieren. Er hat seine Leistungen ferner mit
anderen Bauunternehmen und Lieferanten, Vor- und Nachfolgegewerken abzustimmen, so dass es nicht zu
Behinderungen oder sonstigen Störungen im Projektablauf kommt. Die vom Auftraggeber eingesetzte
Objektüberwachung und Projektsteuerung entbindet ihn nicht von dieser Verpflichtung.

10.31 Haftung
Über die Bestimmungen des § 4 Abs. 5, VOB/B hinaus übernimmt der Auftraggeber ebenso keine Haftung für auf der
Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.

10.32 Bauhandwerkersicherungshypothek
Der Auftragnehmer verzichtet auf die Rechte gem. § 648 BGB.

10.33 Abtretung, Aufrechnung
Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers abgetreten werden.
Der Auftragnehmer tritt erfüllungshalber sämtliche im Rahmen der Durchführung seiner Leistungen gegen Subplaner,
Nachunternehmer und Lieferanten erwachsende Erfüllungs-, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche an den
Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt diese Abtretung an.
Der Auftragnehmer ist bis auf Widerruf berechtigt und verpflichtet, diese Ansprüche im eigenen Namen und für eigene
Rechnung geltend zu machen. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers durch den Auftraggeber kann dieser
jedoch verlangen, dass die abgetretenen Ansprüche gegenüber den Dritten zurück abgetreten werden.
Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, es sei denn, diese sind vom Auf-
traggeber anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.

10.34 Automatische Sortierung
Der Bieter hat die Vollständigkeit der Verdingungsunterlagen anhand der Seitenanzahl zu prüfen und fehlende, un-
vollständige oder unleserliche Blätter bei der Vergabestelle schriftlich anzufordern. Doppel- oder Leerseiten sind aus-
zusortieren und zu vernichten.

10.35 Ankündigungspflichten bei Nachtragsleistungen
Führen Mengenänderungen oder geänderte oder zusätzliche Leistungen zu zeitlichen Verzögerungen, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf spätestens bei Ankündigung der dadurch bedingten Mehrkosten hinzuweisen.
Der Hinweis hat schriftlich zu erfolgen und muss die voraussichtliche Verzögerungsdauer angeben.

Erfolgt kein form- und fristgerechter Hinweis, kann sich der Auftraggeber darauf verlassen, dass durch die Mengen-
änderung bzw. durch die geänderte oder zusätzliche Leistung keine zeitliche Verzögerung eintritt. Es gilt in diesem Falle
die vertraglich vereinbarte Ausführungszeit unverändert.

Des Weiteren ist monatlich eine positionsweise aufgegliederte Abrechnungsprognose zu erstellen und der
Bauleitung zur Verfügung zu stellen.
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10.36 Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist nach Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Die Tarifgruppe muss dem Grad der Arbeiten entsprechen. Die Freigabe von
Stundenlohnarbeiten muss vor deren Beginn angefragt werden. Hierzu ist ein Formblatt des AG zu verwenden. Ohne
diese Freigabe müssen Stundenlohnarbeiten nicht anerkannt werden. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Abzeichnung der Belege von Auftraggeberseite kann von dem mit
der Objektüberwachung beauftragten Büro erst nach Freigabe mit o.g. Formular erfolgen. Die Rapporte sind
arbeitstäglich aufzustellen und wöchentlich der Objektüberwachung vorzulegen.

10.37 Urkalkulation
Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende Urkalkulation, ab Verlangen der Vergabestelle,
innerhalb von 6 Werktagen in einem verschlossenen und deutlich mit
gekennzeichnetem Umschlag bei der Vergabestelle zu hinterlegen. Der Umschlag ist deutlich mit der Aufschrift GKEN

 Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim und dem Zusatz des jeweiligen Gewerks (LV-Nummer und
Gewerkebezeichnung) sowie dem Firmenstempel zu versehen. Die Kalkulation bleibt bis zur vollständigen Abwicklung
des Vertrages in Verwahrung des Auftraggebers und wird nur in Beisein des Auftragnehmers geöffnet. Bei Vereinbarung
von Zusatzleistungen oder bei Preisprüfungen kann der Auftraggeber die Einsichtnahme in die Urkalkulation verlangen.

11. Schriftform
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und seiner Vertragsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

12. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien werden anstelle der unwirksamen Bestimmung
eine solche Regelung vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck möglichst nahe
kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken des Vertrages.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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Bieter Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen
Erstattung von Mehrkosten für Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen im räumlichen Kontext
zur Baustelle, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden

Kosten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie für die nachfolgenden Maßnahmen auf der Baustelle zusätz-
lich anfallen, werden nicht über die Preise, sondern auf Nachweis erstattet:

Unmittelbare persönliche Hygienemaßnahmen:

 Erweitern von sanitären Anlagen (z.B. zusätzliche Sanitärcontainer auf der Baustelle), einschließlich
erhöhter Verbrauchskosten für Strom und Wasser, soweit der Verbrauch von Strom und Wasser nicht
ohnehin vom Auftraggeber getragen wird

 Lokale Desinfektionsvorrichtungen
 Hygienebedingte persönliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, u.ä.)
 Hygienemittel

Hygiene unterstützende Maßnahmen:

 Hinweise und Warntafeln
 Anpassen der Sozialbereiche (z.B. zusätzliche Wohncontainer auf der Baustelle)
 Mehraufwand (Anmieten) von Fahrzeugen für den täglichen Personentransport zur Baustelle sowie

die Mehrkosten für die Fahrten

Zum Nachweis der entstandenen zusätzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen für die vorgenom-
menen Maßnahmen, die ggf. auch bei Nachunternehmen erforderlich waren, vorzulegen. Zur Erläuterung der
Kausalität zwischen Mehrkosten und COVID-19-Pandemie und des Bezugs der entstandenen Mehrkosten zur
konkreten Baustelle genügt im Zweifel eine Eigenerklärung des Auftragnehmers.

Es werden nur solche Kosten erstattet, die sich im marktüblichen Rahmen halten. Hinsichtlich der Erforder-
lichkeit der Hygienemaßnahmen wird im Zweifelsfall auf die Informationen der Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft (BG BAU) und/oder RKI zurückgegriffen.

Erklärung des Bieters

Kosten für die o.g. COVID-19-Pandemie bedingten Maßnahmen sind NICHT Bestandteil meiner oder
der von den Nachunternehmen kalkulierten Einheits- oder Pauschalpreise.

LV 103.01

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium

Josef Rädlinger Bauunternehmen 09.09.2020
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Die mit Erlass des BMI BW I 7 – 70406/21#1 vom 23.03.2020 herausgegebenen
Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den
abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet:

„II. Handhabung von Bauablaufstörungen
Die sich ausbreitende Corona-Pandemie kann Auswirkungen auf die Bauabläufe
haben. Zum vertragsrechtlichen Umgang mit Bauablaufstörungen gebe ich folgende
Hinweise:

Die Corona-Pandemie ist grundsätzlich geeignet, den Tatbestand der höheren Gewalt
im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. c VOB/B auszulösen. Höhere Gewalt ist ein
unvorhersehbares, von außen einwirkendes Ereignis, das auch durch äußerste, nach
der Sachlage zu erwartende Sorgfalt wirtschaftlich vertretbar nicht abgewendet
werden kann und auch nicht wegen seiner Häufigkeit hinzunehmen ist.

Das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen kann auch in der jetzigen
Ausnahmesituation nicht pauschal angenommen werden, sondern muss im Einzelfall
geprüft werden. Grundsätzlich muss derjenige, der sich darauf beruft, die die höhere
Gewalt begründenden Umstände darlegen und ggf. beweisen. Beruft sich der
Unternehmer also auf höhere Gewalt, müsste er darlegen, warum er seine Leistung
nicht erbringen kann. Das kann z.B. der Fall sein, weil
- ein Großteil der Beschäftigten behördenseitig unter Quarantäne gestellt ist und er auf
dem Arbeitsmarkt oder durch Nachunternehmer keinen Ersatz finden kann,
- seine Beschäftigten aufgrund von Reisebeschränkungen die Baustelle nicht
erreichen können und kein Ersatz möglich ist,
- er kein Baumaterial beschaffen kann.
Kostensteigerungen sind dabei nicht grundsätzlich unzumutbar.

Die Darlegungen des Auftragnehmers müssen das Vorliegen höherer Gewalt als
überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, ohne dass sämtliche Zweifel
ausgeräumt sein müssen. Auf Schwierigkeiten bei der Beschaffung von
Bescheinigungen und Nachweisen ist mit Blick auf die Überlastung von Behörden und
die stark reduzierte Geschäftstätigkeit der Privatwirtschaft Rücksicht zu nehmen. Dies
bedeutet, die vom Auftragnehmer geforderten Darlegungen im Einzelfall mit
Augenmaß, Pragmatismus und mit Blick auf die Gesamtsituation zu handhaben.

Der bloße Hinweis auf die Corona-Pandemie und eine rein vorsorgliche
Arbeitseinstellung erfüllt den Tatbestand der höheren Gewalt aber nicht. Ebenso bitte
ich um besonderes Augenmerk, falls der Auftragnehmer schon bei der bisherigen
Leistungserbringung Schwierigkeiten hatte und sich nun auf die Corona-Pandemie
beruft.

Höhere Gewalt kann auch auf Seiten des Auftraggebers eintreten, beispielsweise, weil
die Projektleitung unter Quarantäne gestellt wird. Dabei wäre dann – entsprechend der



an die Auftragnehmer gestellten Anforderungen und nach denselben Maßstäben – zu
dokumentieren, dass und warum die Projektleitung nicht aus dem Homeoffice erfolgen
kann, oder dass und warum keine Vertretung organisiert werden kann.

Falls das Vorliegen höherer Gewalt im Einzelfall angenommen werden kann,
verlängern sich Ausführungsfristen automatisch um die Dauer der Behinderung zzgl.
eines angemessenen Zuschlags für die Wiederaufnahme der Arbeiten (§ 6 Abs. 4
VOB/B).

Beruft sich der Auftragnehmer nach den o.g. Maßstäben zu recht auf höhere Gewalt,
entstehen gegen ihn keine Schadens- oder Entschädigungsansprüche.

Bei höherer Gewalt gerät auch der Auftraggeber nicht in Annahmeverzug; die
Voraussetzungen des § 642 BGB liegen nicht vor (vgl. BGH, Urteil vom 20.4.2017 –
VII ZR 194/13; die dortigen Ausführungen zu außergewöhnlich ungünstigen
Witterungsverhältnisses sind nach hiesiger Ansicht – erst recht – auf eine Pandemie
übertragbar). Das gilt insbesondere auch für Fallkonstellationen, in denen ein
Vorgewerk aufgrund höherer Gewalt nicht rechtzeitig erbracht werden kann und nun
das nachfolgende Gewerk deswegen Ansprüche wegen Behinderung gegen den
Auftraggeber erhebt.“
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Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der

Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter
mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall-
wirtschaftsbehörde vorliegt,

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden

können.
1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten

Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Be-
lastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

 die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,

 die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirt-
schaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungs-
gemäßen Abfallentsorgung erteilt,

 die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.
 die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen
2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden

(Bemühensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der
Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des
Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der
einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten
Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zu-
zuführen.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung
erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

LV 103.01

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium



221
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1 von 2

Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag
% €/h

1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML

1.3 Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)

1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschläge in % auf

Lohn Stoffkosten Geräte-
kosten

Sonstige Kos-
ten

Nachunter-
nehmer-

leistungen

2.1 Baustellengemeinkosten

2.2 Allgemeine Geschäftskosten

2.3 Wagnis und Gewinn

2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2

2.4 Gesamtzuschläge

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

LV 103.01

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium

Josef Rädlinger Bauunternehmen, Cham 09.09.2020

18,00

88,00 15,84

12,00 2,16

36,00

14,75 5,31

41,31

11,75 11,75 11,75 11,75 11,75

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

14,75 14,75 14,75 14,75 14,75
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3. Ermittlung der Angebotssumme

Einzelkosten der Teil-
leistungen = unmittel-
bare Herstellungskos-

ten
€

Gesamt-
zuschläge
gem. 2.4

%

Angebotssumme

€
3.1 Eigene Lohnkosten

Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden

x

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)

3.3 Gerätekosten
(einschließlich Kosten für Energie und Betriebs-
stoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erläutern)

3.5 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Punkt 3.4

Sonstige Kosten sind die Kosten für Techniker, Vermessung usw., die in den

betreffenden Positionen abgefragt wurden.

41,31 € 90110 h 3.722.444,10

5.666.412,33 14,75

14,75

14,75

14,75

162.267,70

23.025,88

629.760,37

6.502.208,14

186.202,19

26.422,20

722.650,02

11.159.926,65
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn
€/h

1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne

1.3 Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4  und 1.5)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

LV 103.01

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium
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1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.

Ermittlung der Angebotssumme Betrag
€

Gesamt
€

Umlage Summe 3 auf die
Einzelkosten für die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
x x

2.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe) x
2.3 Gerätekosten

(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) x

2.4 Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern) x
2.5 Nachunternehmerleistungen 1

x
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage
gesamt (€)

Anteil
BGK (€)

Anteil
AGK (€)

Anteil
W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Gerätekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen über 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

 x
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung

Vermessung usw.
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u.

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeräte, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u.
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1 Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine

Unternehmensrisiko)
3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der

Leistungen verbundenes Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die
Namen der Nachunternehmer.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens

Mein/Unser
Betrieb ist
auf die
Leistung
eingerichtet

LV 103.01

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium

Regensburg

DE262914426 HRB 11233

03.08.  .0017 -0020 Beschichtung Öldichter Anstrich

Druckprüfung / Kamerabefahrung

Elektroarbeiten

Hochdruckwasserstrahlen

Ingenieurbüro

Prüf-/Laborkosten

Allgemein

Stahlbau

Fugenarbeiten03.02.06.0070
03.02.06.0115-0116

01.  .  .0001
07.01.01.0040-0045
07.01.02.0047-0054
07.01.04.0030-0032

07.02.01.0001-0009

03.08.  .0003-0006

01.  .  .0015
03.01.  .0001,0004,
0007,0010,0013,0016,
0019,0022,0025,0028,
0033;
03.01.  .0030

1. .10

03.08.  .0021

01.  .  .0016-0017
03.04.  .0001-0029

Josef Rädlinger Bauunternehmen 09.09.2020
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Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort)  (Datum) (Unterschrift)

(Ort)  (Datum) (Unterschrift)

(Ort)  (Datum) (Unterschrift)

(Ort)  (Datum) (Unterschrift)

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
Erklärung abzugeben.

74943 LV 103.01

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
(Unteraufträge / Eignungsleihe)

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer
Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistun-
gen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen

Namen des Nachunternehmen
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst nach gesonderter Anforde-

rung der Vergabestelle)

LV 103.01

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium

03.08.  .0017 -0020 Beschichtung Öldichter Anstrich

01.  .  .0001
07.01.01.0040-0045
07.01.02.0047-0054
07.01.04.0030-0032

Druckprüfung / Kamerabefahrung

07.02.01.0001-0009 Elektroarbeiten

03.08.  .0003-0006 Hochdruckwasserstrahlen

01.  .  .0015
03.01.  .0001,0004,
0007,0010,0013,0016,
0019,0022,0025,0028,
0033;
03.01.  .0030

Ingenieurbüro
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nach-
folgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des
Unternehmens

Angabe zu der von diesem Unternehmen
überlassenen Eignung

Regensburg

DE262914426 HRB 11233

1. .10 Prüf-/Laborkosten

03.08.  .0021 Allgemein

01.  .  .0016-0017
03.04.  .0001-0029

Stahlbau

03.02.06.0070
03.02.06.0115-0116

Fugenarbeiten
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.

 Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.

 Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach

zertifiziert sind.

 Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Übereinstimmung des Zertifikats mit den für das jeweilige
Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich
von Thünen-Institut in Hamburg (vTI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich
werde diesen geprüften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

 Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC
oder PEFC einzeln erfüllen.

 Der Nachweis darüber ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg (vTI)
oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen geprüften Nachweis zu
dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

Josef Rädlinger Bauunternehmen
LV 103.01 09.09.2020

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium

X
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Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

1. Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen:
- Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle
- Spielwaren
- Teppiche
- Textilien
- Lederprodukte
- Billigprodukte aus Holz
- Natursteine
- Agrarprodukte wie z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft.

 Ja, ich erkläre/wir erklären, dass die Leistung oder Lieferung derartige Produkte enthält, die in Afri-
ka, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.
Für den Fall, dass „Ja“ nicht angekreuzt ist, erkläre ich/erklären wir, dass die Leistung oder Liefe-
rung keine derartigen Produkte enthält, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. be-
arbeitet werden oder wurden.

2. Falls ja, ist eine der beiden folgenden Erklärungen erforderlich. Bitte die entsprechende Erklärung
ankreuzen!

 Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne aus-
beuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie
ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder
aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kin-
derarbeit ergeben.
bzw.

 Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren Nachun-
ternehmer aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im
Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produk-
te auszuschließen.

3. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe der vorstehenden
Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat bzw. - nach Vertrags-
schluss - den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist berechtigt.

LV 103.01

GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim

Rohbauarbeiten Gymnasium
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Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen
(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

Maßnahmennummer Vergabenummer

Vergabeart

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog

Baumaßnahme

Leistung

Bewerber
Bieter*)
Mitglied der Bewerber- bzw.

             Bietergemeinschaft*)
Nachunternehmer*)
anderes Unternehmen*)

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäfts-
jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Jahr Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren  bzw.  dem in der Auftragsbe-
kanntmachung angegebenen Zeitraum1,  vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste
bei.
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz-
nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Be-
nennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschrei-
bung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurz-
beschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art
der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer,
ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert
wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.
Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung.
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauft
raege_formblatt_444_referenz.docx

zutreffendes ankreuzen
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend.

74943 LV 103.01
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Angaben zu Arbeitskräften
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfü-
gung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, geglie-
dert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.
Registereintragungen

Ich bin / Wir sind
 im Handelsregister eingetragen.
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung
meiner/unserer Erklärung vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer.
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

  Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass
 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Ein-

trag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer
Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden
bin/sind.

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben so-
wie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsge-
mäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf ge-
sondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müs-
sen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig
innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)4

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
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Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

(Vergabestelle)

Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten

(Datenschutzbeauftragte/r)

Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Speicherdauer
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden durch

(Vergabestelle)

und von dieser/m mit der Vorgangsbearbeitung beauftragte externe Dienstleister (z.B. Projektsteuerer
und Planungsbüros) nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des
Bundesdatenschutzgesetzes/Landesdatenschutzgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, streng
vertraulich behandelt und genutzt. Diese Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung der
Bewerbung/ des Angebotes. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens werden die Daten für die Dauer
der Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten gemäß den verwaltungsspezifischen und
haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschließend gelöscht.

Die Datenerhebung und -verarbeitung beruht auf Artikel 6 Absatz 1 DSGVO i.V.m. § 3
Bundesdatenschutzgesetz sowie des Datenschutzgesetzes des Landes.

Ihre Rechte
Bezüglich der über Sie bei uns gespeicherten Daten haben Sie das Recht auf

 Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
 Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
 Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
 Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie
 Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO.

Darüber hinaus haben Sie nach Artikel 21 DSGVO das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zum o.g.
Zweck jederzeit zu widersprechen.

In den genannten Fällen richten Sie Ihr Schreiben bitte an

(Vergabestelle)

Nach Artikel 77 DSGVO steht Ihnen ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.
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